
3968 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bericht 

des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1990 betreffend einen Vertrag zur 

Änderung des Vertrages zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum 

Liechtenstein vom 17. März 1960 zur Feststellung der Staatsgrenze und Erhaltung 

der Grenzzeichen 

Mit dem gegenständlichen Vertrag sollen die Einsetzung einer ständigen 

zwischenstaatlichen Grenzkommission und die erforderlichen Anpassungen an 

andere Grenzverträge erfolgen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorlie

genden Abkommens die Erlnssung von besonderen Bundesgesetzen im Sinne des Art. 

50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche 

Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 9. 

Juli 1990 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 

zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß somit den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1990 betreffend einen 

Vertrag zur Änderung des Vertrages zwischen der Republik Österreich und dem 

Fürstentum Liechtenstein vom 17. März 1960 zur Feststellung der Staatsgrenze und 

Erhaltung der Grenzzeichen wird kein Einspruch erhoben. 

Edith P ais c her 

Berichterstatterin 

Wien, 1990 07 09 

Dr. Martin W abi 

Vorsitzender 
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